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Zusammenfassende Erklärung zur 21. Änderung des Flä chennutzungsplanes der
Stadt Dorfen, Bereich „Hochstraß“

Die zusammenfassende Erklärung gemäß § 6a BauGB gibt darüber Auskunft, in welcher Art
und Weise die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der Plan
nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmög-
lichkeiten gewählt wurde.

Die Stadt Dorfen beabsichtigt die 21. Änderung des Flächennutzungsplanes, um durch Aus-
weisung eines Sondergebietes Photovoltaik am Standort „Hochstraß“ die Errichtung einer
Freiflächen-Photovoltaikanlage planerisch vorzubereiten.

Die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage führt zu Veränderungen des Landschafts-
bildes, welches jedoch bereits durch die St 2086 vorbelastet ist. Zudem beschränkt sich der
visuelle Wirkraum der Anlage aufgrund des Reliefs und bestehender Waldflächen weitge-
hend auf einzelne Gebäude der umliegenden Gehöfte Hochstraß, Kummereck und Wolfseck.
In Bezug auf die Schutzgüter des Naturhaushaltes werden durch die Errichtung der Anlage
allenfalls geringfügige Beeinträchtigungen ausgelöst.

Aufgrund der Lage der geplanten Anlage an einer Verkehrstrasse wird ein Beitrag zur Ver-
meidung von weiterer Zerschneidung der Landschaft geleistet. Zudem wird ein Standort in
Anspruch genommen, welcher keine besondere Bedeutung für Natur und Landschaft auf-
weist. Der Bereich, auf welchem die Anlage errichtet werden soll, erfüllt kein Ausschlusskrite-
rium gemäß dem vom Stadtrat Dorfen mit Beschluss vom 13.01.2010, aktualisiert mit Be-
schluss vom 01.03.2023, erstellten Kriterienkataloges für die Errichtung von Freiflächen-
Photovoltaikanlagen.

Ob durch grundsätzliche Vermeidungsmaßnahmen und durch ökologische Gestaltungs- und
Pflegemaßnahmen auf der Anlagenfläche Beeinträchtigungen des Naturhaushalts minimiert
bzw. komplett vermieden werden können, ist auf der Ebene des Bebauungsplanes zu prüfen.
Darüber hinaus ist zu prüfen, inwieweit ergänzende Maßnahmen zur Einbindung in die
Landschaft erforderlich sind und ob durch diese Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes
vollständig vermieden werden können. Sofern eine Kompensation erforderlich wird, sind für
diese insbesondere Maßnahmen im Plangebiet, welche der Eingrünung der Anlage dienen,
geeignet. Darüber hinaus bieten sich Maßnahmen aus dem Ökokonto der Stadt Dorfen an.

Die im Rahmen des Bauleitplanverfahrens eingegangenen Stellungnahmen von Behörden
und Öffentlichkeit bezogen sich im Wesentlichen auf Belange des Straßenbaus (Anbauver-
botszone), der Land- und Forstwirtschaft, des Immissionsschutzes, der Jagd, der Wasser-
versorgung und der Bahn (Bahnstromleitung). Die Einwendungen wurden im Rahmen der
Abwägung behandelt, ihnen wurde gemäß der Abwägungsbeschlüsse in der verbindlichen
Bauleitplanung Rechnung getragen, eine Änderung der Planung zur 21. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Dorfen war nicht veranlasst.


